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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §1438

VwRallg

1. ABGB § 1438 heute

2. ABGB § 1438 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Gemäß § 1438 ABGB kann eine Aufrechnung von Forderungen erfolgen, wenn diese richtig, gleichartig, und so

bescha8en sind, dass eine Sache, die dem Einen als Gläubiger gebührt, von diesem auch als Schuldner dem Andern

entrichtet werden kann. Auch die Abgabenbehörden des Bundes sind berechtigt, eine Forderung des Bundes

gegenüber einem Abgabep9ichtigen aus Abgabenguthaben gegen den Bund gemäß § 1438 ABGB aufzurechnen (vgl.

VwGH 12.11.1990, 88/15/0064).Gemäß Paragraph 1438, ABGB kann eine Aufrechnung von Forderungen erfolgen,

wenn diese richtig, gleichartig, und so bescha8en sind, dass eine Sache, die dem Einen als Gläubiger gebührt, von

diesem auch als Schuldner dem Andern entrichtet werden kann. Auch die Abgabenbehörden des Bundes sind

berechtigt, eine Forderung des Bundes gegenüber einem Abgabep9ichtigen aus Abgabenguthaben gegen den Bund

gemäß Paragraph 1438, ABGB aufzurechnen vergleiche VwGH 12.11.1990, 88/15/0064).
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